
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 22 D „Bebauung südlich der Dorfstraße“ 
der Stadt Preetz für das Gebiet südlich der Dorfstraße/Wakendorf östlich der 

Wakendorfer Straße (L 211) bis zur nordwestlichen Grenze des Flurstückes 8/2 
in einer Tiefe von ca. 60 m 

 
Der Ausschuss für Bauplanung der Stadt Preetz hat in seiner Sitzung am 26. November 2008 
beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 22 D für das Gebiet südlich der Dorfstraße/Wakendorf östlich 
der Wakendorfer Straße (L 211) bis zur nordwestlichen Grenze des Flurstückes 8/2 in einer Tiefe von 
ca. 60 m aufzustellen. Eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird durchgeführt.  
 
Preetz, den 09.12.2008                      Stadt Preetz 
    L.S.    Der Bürgermeister 
        Wolfgang Schneider 
 


